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Eine echte Perle am Pazifik

das Jahr 2021 war sicher ein aufregendes
Jahr, geprägt vom wechselhaften Verlauf
der Corona-Virus-Pandemie.

Höhepunkt war sicher aktuell das Infekti-
onsschutzgesetz der „Ampelkoalition“
vom 24.11.2021 mit erheblichen Test-
pflichten für Zahnarztpraxen, das dann
bereits tags darauf am 25.11.2021 via
Schreiben des Bayerischen Staatsministe-
riums für Gesundheit und Pflege in
erheblichen Teilen erfreulicherweise 
wieder ausgesetzt wurde. Ein sicher ein-
maliger Vorgang. Dennoch wissen wir
alle nicht, welche Regeln bezüglich Test-
pflichten etc. in den nächsten Tagen 
gelten sollen / gelten werden. Tagtäglich
überstürzen sich die Informationen.

Ähnlich unklar und diffus bleibt das 
Thema „TI und Weiterungen“.

Zu beiden Themen wird der ZBV Ober-
bayern Ihnen die relevanten Informatio-
nen, so möglich und sinnvoll, liefern.

Zurück zu etwas Handfestem. Am
27.10.2021 fand erstmals nach 4 Jahren
ein Treffen der GOZ-Referenten der baye-
rischen ZBVe auf BLZK-Ebene statt. Es
war eine sehr erfreuliche und wichtige
Veranstaltung, geprägt von Sachlichkeit
und Diskussionen auf Augenhöhe. Hierzu
kann ich Ihnen den Beitrag von Dr. med.
dent. Dr. phil. Frank Wohl, GOZ-Referent
des ZBV Oberpfalz „ Definition getrennte
Kavitäten“ vom 26.10.2021 in dieser
Ausgabe nur wärmstens (trotz Winter-
kälte) empfehlen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Welche Wün-
sche haben wir
als Zahnärzte-
schaft für 2022?

„Zeitgemäße Ho-
norierung zahn-
ärztlicher Leis-
tungen“, einher-
gehend mit dann
möglichen „zeit-
gemäßen Gehäl-
tern“ unserer Mit-
arbeiterInnen in
den Zahnarzt-
praxen – ein
sicher sportli-
ches, aber auch
ebenso pragma-
tisches und hehres Ziel.

Dazu zahnärztliche Körperschaften mit
Herz für die tatsächlichen Belange von
Zahnärzten und Zahnärztinnen – ein
sicher ebenfalls berechtigter Wunsch. Die
Interessensvertretung der Zahnärzte-
schaft hat in den Körperschaften – bei
aller sicher notwendigen Beachtung des
Gemeinwohls letztlich im Vordergrund zu
stehen.     

Wir werden uns dafür einsetzen!

Nie gab es mehr zu tun!

Dr. Peter Klotz
1. Vorsitzender ZBV Oberbayern

Dr. Peter Klotz

Frohe Weihnachen 2021Frohe Weihnachen 2021
Vorstand und Geschäftsstelle des ZBV Oberbayerbayern
wünschen allen Mitgliedern Frohe Weihnachten 2021, 

viel Gesundheit und Erfolg in 2022!
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Zur Definition des Begriffs „getrennte 
Kavitäten“ im Zusammenhang mit
Leistungen nach den GOZ-Nrn. 2050 bis 2120

Das Kriterium „getrennte Kavität“,
das für die Mehrfachberechnung
von Restaurationen mit plasti-

schen Füllungsmaterialien oder Kompo-
sitmaterialien an einem Zahn relevant ist,
kann sowohl in örtlicher wie in zeitlicher
Hinsicht verstanden werden. Dies ist
unabhängig davon, ob die Behandlung in
selber oder getrennter Sitzung erfolgt.

Begründung/Erläuterung:
1. Moderne Komposite ermöglichen
heute die Rekonstruktion auch stark
zerstörter Zähne mit plastischen Fül-
lungsmaterialien und damit die Erhal-
tung dieser Zähne ohne aufwändige
Kronenversorgung.

2. Dabei sind häufig an einem Zahn meh-
rere Füllungen so in zeitlicher Abfolge
zu legen, dass erst nach Fertigstellung
einer Füllung mit der Kavitätenpräpa-
ration und den weiteren Arbeitsschrit-
ten für die weitere Füllung begonnen
werden kann.

3. In diesen Fällen sind die gefertigten
Füllungen als getrennte Kavitäten zu
berechnen, auch wenn sie nicht durch
Zahnhartsubstanz getrennt sind. Es
wäre sinnwidrig, die Berechenbarkeit
von zeitlich nacheinander gefertigten
Füllungen davon abhängig zu machen,
ob die Füllungen durch Zahnhart-
substanz (welche Mindeststärke?)
getrennt sind, sich tangieren oder
überlappen. Ebenso wäre es sinnwid-
rig, die Berechenbarkeit davon abhän-
gig zu machen, ob die separat gefer-
tigten Füllungen in selber oder
getrennter Sitzung (welcher Mindest-
abstand?) gelegt wurden.

4. Der Sachverhalt ist vergleichbar mit der
Rekonstruktion einer Querfraktur an
einem Schneidezahn (komplett fehlen-
de Inzisalkante), bei der nach einschlä-
giger Kommentierung die Berechnung
zweier vierflächiger Füllungen dann
erfolgen kann, wenn zuerst getrennte
Eckaufbauten erfolgen, die in einem

weiteren Arbeitsschritt
miteinander verbunden
werden (vgl. Liebold/
Raff/Wissing, Der Kom-
mentar BEMA + GOZ,
130. Lieferung,
07/2021).

5. Der Verweis auf § 2 Abs.
1 und 2, § 5 Abs. 2 und
§ 6 Abs. 1 als alleinige
Optionen zur Abgeltung
des Arbeitsaufwands
solcher Maßnahmen ist
nicht zielführend.

Dr. med. dent. Dr. phil. Frank Wohl, 
GOZ-Referent des ZBV Oberpfalz

vom 26.10.2021

Auch in www.aend.de vom
17.11.2021

Dr. Dr. Frank Wohl

Sehr geehrte Kolleginnen,
sehr geehrte Kollegen           

wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf
das Projekt der kleinen Zahnarztpraxis für
Nichtversicherte des „Hilfswerks Zahn-
medizin Bayern“ (gegr. 2011) richten.

Vielleicht hätten Sie Interesse und Zeit,
nach Beendigung Ihrer aktiven beruf-
lichen Tätigkeit als Zahnärztin oder Zahn-
arzt Ihr Wissen und Ihre Erfahrung ehren-
amtlich als Behandler ein- oder zweimal
monatlich in unserer Praxis im Malteser-
Haus München in München (Berg-am-
Laim) einzubringen?

Die Tätigkeit beschränkt sich auf
Schmerzbehandlungen – Extraktionen,
konservierende und parodontologische
Behandlungen. Es begleiten Sie das
hochmotivierte Team des Malteser-
Sozialdienstes, kompetente Mitarbeite-
rinnen in der Praxis und (konsiliarisch) die
Ärzte des MMM.

In Kontakt treten können Sie per Mail an
hzbayern@blzk.de oder telefonisch mit
den Vorsitzenden des HZB 
W. Voss, 0171 5444871
Dr. T. Haass, 0176 32951069
Dr. M. Schubert,  0172 8922828

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit!

Freundliche kollegiale Grüße

Dr. Peter Klotz
1. Vorsitzender
ZBV Oberbayern

HILFSWERK ZAHNMEDIZIN BAYERN 
Professionelle Hilfe für Menschen in Not
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 ZBV Oberbayern      
Verwaltung der Fortbildungskurse 
für Zahnärzte und zahnmedizinische Fachangestellte 
Ruth Hindl 
Grafratherstr. 8 
82287 Jesenwang 
 
Tel: 08146-99 79 568  Fax: 08146-99 79 895 
Mail: rhindl@zbvobb.de 

Anmeldung 
 
Ich / Wir melden uns verbindlich zur Winterfortbildung am Spitzingsee 2022 an.   
 
!!  Programm für Zahnärztinnen / Zahnärzte (450,-! inkl. Abendveranstaltung bis 30.11.2021, dann 495,-!  
    inkl. Abendveranstaltung) 
    Die Veranstaltung entspricht gem. den Richtlinien der BZÄK/DGZMK: 9 Fortbildungspunkte 
 
 
Teilnehmer Vor und Nachname: 
                                                                                                                                                               
 
 
 
!!  Programm für Mitarbeiterinnen (190,-! inkl. Mittagsbuffet bis 30.11.2021 dann 230,-! inkl. Mittagessen ) 
 
Teilnehmer Vor und Nachname: 
 
 
 
 

!!  an der Wanderung am Freitagabend nehme ich/wir teil  
 
 
Bei rechtzeitiger Absage (mind. vier Wochen vor Kursbeginn) wird eine Bearbeitungsgebühr von EURO 40,- erhoben. Sie 
erhalten nach Eingang der verbindlichen Anmeldung eine Teilnahmebestätigung, die Sie zum Kursbesuch berechtigt. Die 
Kursgebühren werden per Lastschrift zum Fälligkeitstag laut Rechnung von Ihrem Konto abgebucht. Diese können bei 
einem Rücktritt innerhalb von 2 Wochen vor Kursbeginn nicht mehr zurückerstattet werden. Die Rücktrittserklärung muss 
schriftlich erfolgen. 
 
Im Falle einer Kursabsage durch den Veranstalter benachrichtigen wir Sie umgehend und erstatten bezahlte Kursgebühren 
zurück. Der Veranstalter haftet nicht für Kosten, die aus derartigen Kursabsagen oder durch Kursausfall wegen höherer 
Gewalt entstehen. 
 

              Sepa-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) für Zahlungsempfänger ZBV Oberbayern 
  
              Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtende Teilnahmegebühr für den/die Teilnehmer/in: 
 
                
        
              in Höhe von _________________ Euro von meinem/ unserem Konto 
 
 
              _______________________________________________________________________________________________ 
              BIC 
 
              ________________________________________________________________________________________________ 
              IBAN 
              per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV Oberbayern auf mein Konto gezogene          
              Lastschrift einzulösen.  
 
 
              _______________________________________________________________________________________________________________________ 
              Name und Anschrift des Kontoinhabers, Praxisstempel (bitte lesbar)   Datum, Unterschrift 

Diese Anmeldung ist verbindlich 
ACHTUNG: Begrenzte Teilnehmerzahl! 
 

                

              Gläubiger-ID DE07ZZZ00000519084 
              Mandatsreferenz: Winterfortbildung                 Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des ZBV Oberbayern.  
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Winterfortbildung des ZBV Oberbayern 2022

Wissenschaftliches Programm
Zahnärzte/innen

„Das Grazer Konzept der
Implantat Prothetik“

Samstag, 22.01.2022

09:00 Uhr – 09:15 Uhr
Begrüßung und Programmvorstellung

09:15 Uhr – 11:15 Uhr
Aktuelle Behandlungskonzepte in der
Implantologie I
Planung-Indikationen-Standardvorgehen

11:15 Uhr – 11:45 Uhr
Pause

11:45 Uhr – 13:00 Uhr
Planung-Indikationen-Standardvorgehen 

13:00 Uhr – 16:30 Uhr
Mittagspause

16:30 Uhr – 17:30 Uhr
Aktuelle Behandlungskonzepte in der
Implantologie II
Navigation-Sofortbelastung-CAD/CAM

17:30 Uhr – 17:45 Uhr
Pause

17:45 Uhr – 19:00 Uhr
Navigation-Sofortbelastung-CAD/CAM

Sonntag, 23.01.2022

09:00 Uhr – 10:30 Uhr
Ästhetische Implantat Rehabilitation III
Grundlagen-Herausforderungen-
Komplikationen

10:30 Uhr – 11:00 Uhr
Pause

11:00Uhr – 12:30 Uhr
Grundlagen-Herausforderungen-
Komplikationen

Viel Spaß, wünscht Ihnen der
ZBV Vorstand!

Programm
Praxismitarbeiter-/innnen

„Mukositis-und 
Periimplantitis in der 
Dentalhygiene“

Samstag, 22.01.2022

09:00 Uhr – 09:05 Uhr
Begrüßung

09:05 Uhr – 10:30 Uhr
Periimplantitis Erkrankungen erkennen

10:30 Uhr – 10:45 Uhr
Pause

10:45 Uhr – 12:00 Uhr
Auswertung von speziellen Befunden 

12:00 Uhr – 13:30 Uhr
Mittagspause

13:30 Uhr – 15:30 Uhr
Behandlungsmöglichkeiten 
in der Dentalhygiene

15:30 Uhr – 16:00 Uhr
Pause

16:00 Uhr – 17:00 Uhr
Der Implantat-Patient im Recall

Viel Spaß, wünscht Ihnen der
ZBV Vorstand!
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Demo dentale oder Pizza al dente

Zwei Tage nachdem
mein Zahnmedizin-
studium begann,

wurde Horst Seehofer zum
Bundesminister für Ge-
sundheit berufen. Im 
Nachhinein betrachtet war
das wie Handschellen in
der beruflichen Wiege
angelegt zu bekommen.
Der ambitionierte, damals
noch dunkelhaarige Politi-
ker, machte sich sofort ans
Werk. Ein für Ärzte, Zahn-
ärzte und Patienten folgen-
schweres Sparprogramm
wurde verabschiedet. Bud-

getierungen und Honorarstopps, die
inzwischen neben Sanktionierungen und
ausufernder Bürokratie in ihrer Ärzte-
feindlichkeit in keinem anderen Land zu
toppen sind, wurden damals in die Wege
geleitet. Mancher Plan konnte aber
immerhin gebremst werden. Es war die
Rede davon, dass gesetzlich Versicherten
anhand von Auszügen Einblick in die
Abrechnungspraktik ihres Zahn-/Arztes
gewährt werden sollte. Transparenz ist
mir immer willkommen, aber es wäre

beschämend, wenn ein Patient heute
erkennen würde, mit welchen Minimal-
ausgaben seine hochbezahlte Kranken-
kasse seinen vertrauten Zahnarzt ent-
lohnt, der unter hohen Service-
Erwartungen und mit großartigem Ein-
satz nachhaltig gute Behandlungsquali-
tät zu erfüllen hat und erfüllt. 

Jede neue Wortmeldung vom damaligen
Minister empfand die Ärzteschaft als
Demütigung – déjà-vus nach sechs Mini-
stergenerationen lassen heute noch grü-
ßen. Ausgerechnet an einem der kälte-
sten Tage des darauffolgenden Winters
rief unsere Fachschaft zu einer Kundge-
bung gegen die besorgniserregenden
Ministerialauswüchse auf. Wir legten die
Arbeit im zahntechnischen Semesterkurs
sofort nieder, mit weißem Kittel über dik-
ker Winterjacke zogen wir gepolstert wie
ein dichtes Heer von Michelin-Männchen
von der LMU-Zahnklinik in der Goethe-
straße zum Karlsplatz. Es war das einzige
Mal, dass Studenten, Assistenzärzte,
Oberärzte und Professoren nebeneinan-
der am gleichen Strang zogen – und mit-
einander in der Kälte zitterten. Dennoch
lag uns, den studentischen Demo-Teil-

nehmern, die Zukunft als selbständige
Zahnärzte unvorstellbar fern; während
unser Anführer aus dem Examensseme-
ster aus dem Megafon brüllte, hingen
unsere Gedanken im zurückgelassenen
Laborkurs, in den noch einzuholenden
Testat-Unterschriften und in der knapp
angesetzten Abgabefrist unserer lange
noch nicht fertiggestellten Phantom-
Zahnprothesen und -Kronen. Die strenge
Kursaufsicht hatte unsere Arbeitsmoral
geschärft; fiel unser Blick auf unsere
rissigen Finger und die Flecken auf dem
Kittel, die für Fräs-Staub und Pasten aus
„Phantomgold“, Kunststoff und Modell-
Gips herhalten mussten, weilte unser
Gewissen dann doch lieber bei diesen
wenigen fassbaren Dingen, die uns zu
dem Zeitpunkt existentiell und dringend
erschienen.  Schließlich gewann die eisi-
ge Kälte und trieb einige von uns in die
Flucht, unauffällig aber solidarisch in das
warme Pizza Hut Lokal von nebenan… 

Was tut sich heute in unserer Haltung
zum Schutz unserer Berufung und der
Qualität unserer freien Berufsausübung?
Es entgeht gerade der öffentlichen Auf-
merksamkeit, dass Ärzte, vereinzelt auch
Zahnärzte, bundesweit aus Protest gegen
die staatlichen Gängelungen ihre Kassen-
zulassung zurückgeben; das rechtlich,
technisch und ethisch umstrittene Tele-
matik-Anschluss-Diktat und die damit
verbundenen, unverschämten Honorar-
kürzungen haben das Fass zum Überlau-
fen gebracht. Kann ein Rückzug wohin
auch immer die Lösung bringen?  Wir
haben es noch in der Hand, eine Standes-
vertretung zu wählen, die es auch wirk-
lich verdient, „unsere Standesvertre-
tung“ genannt zu werden. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, im
Sommer 2022 ist es wieder soweit mit
unseren Körperschaftswahlen. Nehmen
Sie sie bitte ernst. Herzlichst,

Dr. Sascha Faradjli 
Mitglied des Vorstands 
ZBV München Stadt und Land

Dr. Sascha M. Faradjli

www.notdienst-zahn.de
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KZBV-Forderungen an neue Regierung

„Wir brauchen eine stabile, störungsfreie 
und sichere TI“

Mit einem Positionspapier hat sich
die Zahnärzteschaft am Mitt-
woch bei der Politik in Erinne-

rung gerufen.  Politischen Handlungsbe-
darf gebe es nicht  nur beim Thema
Telematikinfrastruktur.

Mit Blick auf die laufenden Koalitionsver-
handlungen von SPD, Grünen und FDP
macht die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung in ihrem Papier Vorschläge,
um die wohnortnahe, flächendeckende
und qualitativ hochwertige zahnmedizi-
nische Versorgung zukunftsfest zu
machen. Handlungsbedarf gebe es dabei
bei der Versorgung vulnerabler Gruppen,
der Digitalisierung und Entlastung der
Praxen von Bürokratie sowie bei der Ein-
dämmung der Vergewerblichung der Ver-
sorgung. 

„Wir legen ein besonderes Augenmerk
auf die Sicherstellung der Versorgung,
insbesondere in ländlichen, struktur-
schwachen Räumen. Die Menschen 
müssen auch in Zukunft unabhängig von
Wohnort und sozialem Status Zugang zur
zahnmedizinischen Versorgung und Teil-
habe am medizinischen Fortschritt
haben“, forderte KZBV-Vorstandschef 
Dr. Wolfgang Eßer.

Er begrüßte, dass SPD, Grüne und FDP in
ihrem Sondierungspapier festgehalten
haben, Prävention und Vorsorge zum
gesundheitspolitischen Leitprinzip ihrer
Regierungsarbeit zu erheben und für eine
gute, verlässliche Gesundheitsversor-
gung deutschlandweit Sorge zu tragen.
„Auch die klare Aussage zum Erhalt des
dualen Systems aus gesetzlicher und 
privater Krankenversicherung sehen wir
als positive Botschaft.“

Nun werde es darauf ankommen, mit
welchen konkreten Inhalten und Maß-
nahmen diese Zielvorgaben in den Koali-
tionsverhandlungen gefüllt werden.
„Dazu bringen wir unsere Positionen und
Vorschläge ein“, sagte Eßer.

Freiberuflichkeit und Selbstverwaltung zu
stärken sollte Richtschnur politischen

Handelns sein. Mit Blick auf die fort-
schreitende Digitalisierung benötigten
die Praxen eine „stabile, störungsfreie
und sichere“ Telematikinfrastruktur mit
„versorgungsorientierten Lösungen“.
Die Kosten für den digitalen Transforma-
tionsprozess der Praxen müssten dabei
refinanziert werden, fordert die KZBV.

Zentralen Stellenwert für die Patienten-
versorgung habe zudem die Niederlas-
sungsförderung von freiberuflich tätigen
Zahnärztinnen und Zahnärzten. Als
Gefahr für gleichwertige Lebensverhält-
nisse und eine wohnortnahe Patienten-
versorgung sieht die KZBV hingegen die
fortschreitende Vergewerblichung durch
die Ausbreitung von investorengetrage-
nen MVZ: Eßer: „Dieses Problem muss
die neue Regierung anpacken! Die bishe-
rigen Regelungen sind nicht ausreichend

und müssen dringend fortentwickelt wer-
den. Zusätzlich bedarf es für mehr Trans-
parenz und Patientenschutz einer Rechts-
grundlage für die Einrichtung von
MVZ-Registern auf Bundes- und Landes-
ebene.“

27.10.2021  16:43, Autor mm,
© änd 
Ärztenachrichtendienst Verlags AG

Quelle
https//wwwaend.de/article/214824

KZBV-Chef Eßer: „Die klare Aussage zum Erhalt des dualen Systems aus gesetzlicher und privater
Krankenversicherung sehen wir als positive Botschaft.“ © Darchinger
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125. Deutscher Ärztetag: Ärzte fordern
Aussetzen der Telematikinfrastruktur

Auf dem 125. Deutschen Ärzte-
tag in Berlin wurde die Einfüh-
rung der Telematikinfrastruk-

tur (TI) scharf kritisiert. Mit massivem
Druck werde etwas ins Gesundheits-
wesen gepresst, das weder praktisch
funtioniere noch sicher sei oder die
Gesundheitsversorgung in Deutsch-
land verbessere, so der Vorwurf.

Der Präsident der  Bundesärztekammer,
Dr. Klaus Reinhardt, hat zu Beginn der
Veranstaltung die künftige Bundesregie-
rung aufgefordert, ein Moratorium für
die Telematikinfrastruktur zu verhängen.
Digitale Anwendungen müssen praxis-
tauglich sein und einen tatsächlichen
Nutzen für die Versorgung der Patienten
nachweisen. Man fordere intensive und
flächendeckende Testphasen mit einer
Dauer von mindestens zwölf Monaten.
Erst dann dürften Anwendungen in den
Praxisalltag eingeführt werden. Aus der
Ärzteschaft hagelte es im Anschluss
Berichte über massive technische Proble-
me mit der  TI in den Arztpraxen. Der
Workflow werde behindert und das 
Personal stark belastet.

„Die elektronische Patientenakte, das
eRezept und die elektronische Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung verändern die
Arbeitsabläufe in Praxen und Kliniken
nachhaltig.
Ärztinnen und Ärzte werden dies nur
akzeptieren, wenn die neuen Prozesse
sicher, störungsfrei und zügig ablaufen“,
erklärte auch Erik Bodendieck, Co-Vorsit-
zender des Ausschusses „Digitalisierung
in der Gesundheitsversorgung“ der Bun-
desärztekammer.

Fehlende praxistaugliche
Qualität
Aktuell sei dies nicht sichergestellt.
Bedenken oder sogar Warnungen
zurückliegender Ärztetage habe die
gematik ignoriert oder abgekanzelt. „Die
Konsequenzen sehen wir jetzt. Die Tester-
gebnisse sind mehr als ernüchternd“,
betonte Bodendieck. Dass die Delegier-
ten nun in einem der elf Beschlüsse zur
Digitalisierung sogar ein Moratorium für
die Einführung der Anwendungen for-
dern, zeige den Unmut der Ärzteschaft
über die praxisuntaugliche Qualität.

Strukturen der gematik 
überarbeiten
Um einer nutzerorientierten Weiterent-
wicklung der Anwendungen der Telema-
tikinfrastruktur zukünftig Rechnung zu
tragen, forderte der Deutsche Ärztetag
eine Neujustierung der Strukturen der
gematik. „Jetzt rächt sich, dass die gema-
tik die Anforderungen der Gesellschafter
übergeht, die die Patientenversorgung
verantworten. Diese Gesellschafter müs-
sen einen stärkeren Einfluss haben“, so
Bodendieck. Auch Wieland Dietrich, Vor-
sitzender der Freien Ärzteschaft (FÄ) und
Delegierter, betont: „Praktikabilität,
Sicherheit und Nutzen sind einfach nicht
gegeben. Die Einführung der TI in ihrer
aktuellen Ausgestaltung ist nicht nur
dilettantisch, sondern auch gefährlich.“

FÄ warnt vor massiven 
Sicherheitsproblemen
Die Freie Ärzteschaft warnt seit Jahren
vor solchen Entwicklungen, besonders im
Hinblick auf Sicherheitsrisiken und
unausgereifte Anwendungen wie elek-
tronische Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung,  elektronisches Rezept und elektro-
nische Patientenakte. „In einem schlecht
gemachten System telematischer Vernet-
zung sind wir nicht mehr Herr der Lage –
auch Kliniken und Praxen werden

gehackt“, erläutert der FÄ-Chef. „Das
Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik warnt ausdrücklich auch im
Gesundheitswesen vor Hacking, Erpres-
sung und Datenmissbrauch.“

Die Ärzteschaft kritisiert besonders die
mangelnden Tests der TI und ihrer
Anwendungen. Sie seien überhaupt nicht
marktreif. Arztpraxen, Kliniken und
Patienten müssten nun als Versuchska-
ninchen bei der Einführung der TI herhal-
ten. „Das ist unverantwortlich, denn es
behindert und beschädigt die medizini-
sche Versorgung“, betont Dietrich. „Die
künftige Bundesregierung muss die
Schraube, die der scheidende Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn weit über-
dreht hat, wieder zurückdrehen und die
telematischen Anwendungen erst einmal
sorgfältig überprüfen und testen.“

Erstellt von Marzena Sicking 
am 3. November 2021 - 11:39
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Die meisten Praxen sind doch schon lange
hinreichend digitalisiert

Von der Befundung bis zur Abrech-
nung, vom Röntgenbild bis hin zur
ZE-Fertigung. Völlig ohne Zwang,

weil da Vorteile des Digitalen gegenüber
dem Analogen evident sind.

Die Zwangsanbindung der Vertragszahn-
ärzteschaft an die Telematikinfrastruktur,
die bisher ja eigentlich nur dem VSDM
und den Krankenkassen dient, war
falsch, weil der Aufwand für Zahnärzte
den Nutzen auf unabsehbare Zeit über-
wiegt. Sie ist Teil der digitalen Transfor-
mation des Gesundheitswesen, das ganz
anderen Stakeholdern Nutzen bringen
und neue, digitale Wertschöpfungsket-
ten bringen soll. Und wenn man auf die
Börsenwerte und Gewinne schaut auch
schon beschert hat.

Die bisherige Praxis der Rezept- oder 
AU-Ausstellung war doch für die meisten
Zahnärzte und Zahnärztinnen nicht wirk-
lich ein Problem. Schon von der Menge
her liegen sie doch weit hinter der Ärzte-

schaft zurück. Und die meisten Patienten
werden sich sowieso für den Ausdruck
(Token) entscheiden. 

Die ePA wird für Zahnärztinnen und
Zahnärzte kaum Vorteile bringen, zumal
der Patient entscheidet, was da rein-
kommt und worauf der dem Zahnbehan-
delnden Zugriff gewährt. Für KIM bieten
KZVen schon andere Lösungen der gesi-
cherten Datenübertragung an  Die einzi-
ge angekündigte rein zahnärztliche
Anwendung ist das eBonusheft... Mit
Verlaub, das sind auch keine lebensret-
tenden Daten, die Heilen helfen...

Was bleibt als Fazit: „Für Praxen bringt
die Digitalisierung derzeit nur Mehrarbeit
und Mehraufwand mit sich, während
Krankenkassen die Arbeit erleichtert 
werden soll...."

Absolut korrekt!

Und was noch bleibt ist die ungeklärte
Sicherheitslage bei Anbindung des PVS
an die Ti bzw. an das Internet. Der Fall des

PVS-Herstellers Mediatixx sollte uns alle
doch nun wirklich wachrütteln.

Es wäre endlich an der Zeit, das Freiwillig-
keitsprinzip der Ti-Teilnahme zumindest
für Zahnärztinnen und Zahnärzte nach-
drücklich zu fordern. Damit diejenigen,
die bewußt in Zeiten zunehmender
Cybercrime-Bedrohungen auf den Air
Gap einer „offline Praxis2 setzen, dies
weiterhin sanktionsbefreit tun können.
Wer die Ti toll findet, darf gerne mit-
machen und angeschlossen bleiben.

Andernfalls drohen in etlichen Land-
strichen – wie bei Hausärzten und 
Apothekern – auch Zahnärzte, die das
nicht mehr mitmachen wollen, einfach in
den Ruhestand zu gehen... Ohne Nach-
folger.

Grüße vom Lande,
Thomas Weber

Aus www.aend.de vom 12.11.2021

Positionen  der Vertragszahnärzteschaft
zu den Koalitionsverhandlungen von 
SPD, Grünen und FDP

Die Mundgesundheit ist für die 
Allgemeingesundheit  von großer
Bedeutung und die zahn ärztliche

Versorgung ein fester Bestandteil unserer
Daseinsvorsorge. Mit Blick auf die kom -
menden vier Jahre gilt es daher, den prä-
ventionsorientierten Erfolgsweg bei der
Mundge sundheit kontinuierlich weiter-
zugehen und die Versorgung in ganz
Deutschland – ob in der Stadt oder auf
dem Land – gleichwertig sicherzustellen,
sodass die Menschen unabhängig von
ihrem Wohnort und ihrem sozialen Status
Zugang zur Zahnmedizinischen Versor-
gung und Teilhabe am medizinischen
Fortschritt haben.

Vor diesem Hintergrund begrüßt die
KZBV, dass SPD, Bündnis 90/Die Grünen
und FDP be  reits im Sondierungspapier
festgehalten haben, Prävention und 
Vorsorge zum gesundheits  politischen
„Leitprinzip” ihrer Regierungsarbeit  zu
erheben und für eine gute, verlässliche
Ge sundheitsversorgung „überall in
Deutschland” Sorge zu tragen. Auch die
klare Aussage zum Erhalt des dualen
Systems aus GKV und PKV sehen wir als
eine positive Botschaft.
Ausgehend von ihrer Agenda Mundge-
sundheit 2021 – 2025 macht die KZBV
konkretisierende Vorschläge, um die
flächendeckende  und qualitativ hoch-

wertige zahnärztliche Versorgung zu-
kunftsfest zu gestalten. Freiberuflichkeit
und Selbstverwaltung sind die Eckpfeiler
unseres Gesundheitswesens. Diese zu
erhalten und zu stärken sollte die Richt-
schnur politischen Handeins sein. Weite-
ren dringenden Handlungsbedarf für
eine künftige Bundesregierung se hen
wir insbesondere auf folgenden drei 
Themenfeldern:

1. Prävention und Versorgung
vulnerabler Gruppen

Deutschland belegt bei der Mundge-
sundheit im internationalen  Vergleich
seit Jahren einen Spitzenplatz. Das ist ein
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wesentliches Ergebnis der präventions-
orientierten Ausrichtung der Zahnheil-
kunde. Ziel ist es, dass Menschen auch
bei wachsender Lebenserwar  tung ihre
natürlichen Zähne und damit ein hohes
Maß an Lebensqualität behalten können.
Besondere Aufmerksamkeit muss dabei
weiterhin der Versorgungsbedarf  vulner-
abler Gruppen, von Kleinkindern, von
älteren Menschen, von Pflegebedürfti-
gen und von Men schen mit Behinderun-
gen erfahren.

Wichtig Ist: Die Präventionserfolge und
die Versorgung vulnerabler Gruppen soll-
ten ver stetigt und ausgebaut werden.
Hierzu bedarf es der Unterstützung der
künftigen Bundes regierung, um – auf
Grundlage der zahnärztlichen Präventi-
onskonzepte und orientiert am Zahnme-
dizinischen Fortschritt – die erforder-
lichen gesetzlichen Rahmenbedingungen
zu schaffen.

2. Digitalisierung und 
Entlastung der Zahnarzt-
praxen  von Bürokratie

Digitalisierung kann die Versorgung der
Menschen weiter verbessern, sichere
Kommuni kationswege schaffen und
Bürokratieaufwand verringern. Gerade
durch die Cerana-Pan demie hat das The-
ma einen deutlichen Schub bekommen.
Die Krise hat sich in gewisser Weise als
„Digitalisierungsbeschleuniger” erwie-
sen und aufgezeigt, wo digitale Lösun-
gen einen konkreten Mehrwert in der
Versorgung bieten können. Dazu müssen
verstärkt die zahnärztliche Berufswirk-
lichkeit und die Belange der Anwenderin-
nen und Anwender in den Blick genom-
men werden.

Wichtig Ist: Die Praxen brauchen eine sta-
bile, störungsfreie und sichere Telematik-
infra  struktur. Es sollten versorgungsori-
entierte Lösungen entwickelt und dabei
Verwaltungs - und Bürokratieaufwand
reduziert werden. Die Kosten des digita-
len Transformationspro zesses müssen
refinanziert werden.

3. Gleichwertige Lebens-
verhältnisse in Stadt und
Land – keine Vergewerb-
lichung

Aktuell befindet sich die zahnärztliche
Versorgung in Deutschland auf einem
flächende ckend guten Niveau. ln den
kommenden Jahren zeichnen sich jedoch
Versorgungsprob leme, gerade in länd-

lichen und strukturschwachen Räumen,
ab.

Wichtig Ist: Um die Versorgungsstruktu-
ren  wohnortnah und flächendeckend zu
erhalten, sollte die Niederlassung von
Zahnärztinnen und Zahnärzten gefördert
werden. Dies gilt insbesondere für länd-
liche, strukturschwache Räume und
erfordert verlässliche und stabile Rah-
menbedingungen sowie Planungssicher-
heit. Zudem sollte der administrative Auf-
wand für die Zahnarztpraxen stärker in
den Blick genommen werden – das heißt:
Mehr Zeit für Patientenbehandlung  statt
Bürokratie.

Gleichwertige Lebensverhältnisse sind
insbesondere dadurch gefährdet, dass
Private-Equity-Gesellschaften und andere
große Finanzinvestoren  auch weiterhin
in die vertragszahnärztliche Versorgung
drängen. Mit ihrem einseitigen Fokus auf
schnelle Ren ditemaximierung konzen-
trieren sie sich vor allem auf Ballungsräu-
me sowie einkommens  starke Regionen.
Diese Entwicklung ist mit erheblichen
Nachteilen für die Zahnmedizini sche Ver-
sorgung der Patientinnen und Patienten
verbunden, wie eine aktuelle Studie
des IGES-Institutes aufzeigt. Über 
den Umweg, ein Krankenhaus zu erwer-
ben, erlangen diese Großinvestoren 
die gesetzliche Gründungsbefugnis für
Medizinische Versorgungszentren  (MVZ),
die zum Aufbau von MVZ-Kettenstruktu-
ren genutzt wird. Insbesondere leisten
in vestorengetragene MVZ (iMVZ) keinen
nennenswerten Beitrag zur Versorgung
struktur  schwacher Gebiete und vulner-
abler Patientengruppen. Die fehlende
Transparenz durch verschachtelte Eigen-
tümer- und Beteiligungsstrukturen
erschwert es der Selbstverwal tung, ihre
gesetzlichen Sicherstellungsaufgaben
wahrzunehmen.

Wichtig ist: Um eine wohnortnahe Ver-
sorgung in Stadt und Land sicherzustel-
len, muss die fortschreitende  Vergewerb-
lichung durch die Ausbreitung von
investorengetragenen MVZ (iMVZ) einge-
dämmt werden. Insbesondere sollte die
neue Bundesregierung eine Rechts-
grundlage  für die Einrichtung von MVZ-
Registern auf Bundes- und Landesebene
schaffen, um die Transparenz über iMVZ
zu stärken. Dafür bedarf es einer passge-
nauen Fortentwicklung der bestehenden
iMVZ-Regelungen  für die Zahnmedizini-
sche Versor gung.

KZVB –
Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung
Berlin, 26. Oktober  2021

Die Agenda Mundgesundheit 2021 –
2025  fasst die wichtigsten gesundheits-
politischen Ziele, Daten und Fakten
zusammen und zeigt konkreten Hand-
lungsbedarf  in der vertragszahnärzt-
lichen Versorgung auf. Die Agenda ist
online verfügbar unter:
www.kzbv.de/aqenda-mundqesundheit

Anzeigenschluss für die Ausgabe Februar 2022: 

Montag, 24. Januar 2022

Anzeigenaufträge bitte an:

haasMedia, Weidenweg 5A, 85459 Berglern, 

Tel. 0 87 62-73 83 793, Fax: 0 87 62-73 83 794, info@haasverlag.de
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Pünktlich um 10:00 Uhr begann am
13.11.2021 die Landesversamm-
lung von Zukunft Zahnärzte Bayern

im Hilton Munich Park in München, trotz
der erforderlichen Maßnahmen, die die
2G-Regel erforderlich machte.  

Dr. Armin Walter begrüßte als Vorsitzen-
der des Vorstandes besonders Herrn
Dr. Janusz Rat, Gründungsmitglied des
Berufsverbandes und langjähriger Vorsit-
zender der KZV Bayerns, als Gast Dr. Peter
Klotz vom Team Oberbayern und konnte
vier anwesende neue Mitglieder willkom-
men heißen. 

Rechenschaftsbericht des
Vorstandes 
Im Rechenschaftsbericht konnte Walter
für den Zeitraum 2020 bis zum aktuellen
Datum auf 46 Blogs auf der ZZB-Home-
page zu den Themen Standespolitik, Pra-
xisführung und Wissenschaft verwiesen,
sowie auf 44 Newsletter an die über 500
Abonnenten. ZZB hat im Berichtszeit-
raum 3 bayernweite Onlineumfragen zu
den Themen „Schutzausrüstung in Pra-
xen“, „Einbruch zahnärztlicher Leistun-

gen durch Covid“ und „Umsatzrückgang
durch den HVM“ durchgeführt und auf
der Homepage publiziert. Zusammen mit
anderen Berufsverbänden hat ZZB sich
zur TI -Problematik positioniert und ein
Patienteninformationsblatt zum Thema
„Patientendaten in Gefahr bei Daten-
spenden “ entwickelt und an alle bayeri-
schen Zahnarztpraxen verschickt. Viele
Artikel in der Fachpresse rundeten die
Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes ab.   

Die standespolitische Vertretung der
bayerischen Zahnärzteschaft zeigte ZZB
in den Körperschaften durch diverse
Anträge der Delegierten auf den Vertre-
terversammlungen. Auf bundeweitem
Parkett ist die Kandidatur Dr. Sascha
Faradjlis zu nennen, der sich für das Amt
des 2. Vizepräsidenten im geschäftsfüh-
renden Vorstand der Bundeszahnärzte-
kammer in Berlin bewarb.   

Nach den Berichten aus den Körperschaf-
ten und Aussprache wurde der Vorstand
nach dem Bericht des mit der Kassenprü-
fung betrauten Dr. Henning Buck auf
Antrag Dr. Karl Sochureks einstimmig für
das Wirtschaftsjahr 2020 entlastet. 

Wahlen 2022 
Wichtiger Tagesordnungspunkt war das
Thema „Wahlen“ für die Delegierten der
Körperschaften in Bayern im nächsten
Jahr.  

Die Sachthemen und die Strategie im
Wahlkampf wurden intensiv diskutiert
und viele konstruktive Vorschläge einge-
bracht. Für die 45 zu wählenden Dele-
gierten für die Vertreterversammlung der
KZVB bewerben sich mehr als 45 Kandi-
daten. Die Landesversammlung konstitu-
ierte eine Arbeitsgruppe „Wahlen“, die
sich mit den Details der Kandidatenlisten,
der Strategie, den konkreten Themen
und der zeitlichen Koordinierung befas-
sen wird.   

Um 17:00 Uhr wurde die Landesver-
sammlung planmäßig beendet.    

Dr. Armin Walter, München 

Landesversammlung 
Zukunft Zahnärzte Bayern am 13.11.2021

Die Toten im Keller des Elfenbeinturms

Erinnern Sie sich?
Nein, nein, nicht an unbeschwerte
präcorona Zeiten, ohne Masken,

ohne 2G, ohne PCR, sondern an den Arti-
kel „Der totale Spahnsinn“ vom März
diesen Jahres. Erschreckend, wie aktuell
der Inhalt immer noch ist. Der irrlichtern-
de Chaosminister, offenkundig vollstän-
dig gegen evidenzbasierte virologische
Politikberatung geimpft, treibt die Digita-
lisierung des Gesundheitswesens in 
seinen letzten Amtstagen entrückt voran,
beendet nebenher noch schnell die
Epidemische Lage von nationaler Trag-
weite, verordnet eigenständig den Impf-
willigen den Impfstoff von Moderna und

schafft es doch tatsächlich, unterstützt
von der restlichen ebenso beratungs-
resistenten politischen Elite Deutsch-
lands, dieses Land entgegen aller Beteue-
rungen wieder in den weihnachtlichen
Lockdown zu führen.  

Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, keine
weiteren, offenen Briefe formulieren zu
müssen, da es doch dank der Impfung für
einen Moment lang im Frühjahr so aus-
sah, dass sich die Pandemie in absehbarer
Zeit in eine Endemie verwandeln könnte.
Nun blicken wir jedoch auf ein politisches
Versagen historischen Ausmaßes zurück,
und dies auf allen Ebenen. Selten zuvor
war politische Verantwortungslosigkeit

so nachvollziehbar zu erleben. Während
Virologen, Epidemiologen und Mediziner
gleichlautend vor dem sich jetzt bewahr-
heitenden Szenario monatelang gewarnt
haben, erklärten Politiker aller Parteien
Corona für beendet. Nun, mit über
100.000 Toten, überfüllten Intensivsta-
tionen und noch ungezählten Long-
Covid-Kranken ist die Pandemie mit vol-
ler Wucht zurück. 

Die Ampel beweist in dieser dramati-
schen Lage eine erstaunliche Ignoranz
gegenüber diesen Fakten. Das neue
Infektionsschutzgesetz hat mehr mit
Infektion als mit Schutz zu tun. Und als
sei dies nicht schlimm genug, als wolle
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man schon vor der Vereidigung geballte
gesundheitspolitische Dummheit unter
Beweis stellen, wird eine völlig wahnsin-
nige Testpflicht für medizinische Betriebe
eingeführt, die nun hektisch nachverhan-
delt und glücklicherweise ausgesetzt
wurde. Es ist erstaunlich, wie wenig
Bezug diese Verordnungen zur Realität in
Praxen und Krankenhäusern haben. Da
werden die Leistungserbringer, die ohne-
hin schon mit den Bedingungen der 
Pandemie zu kämpfen haben, zu strin-
genten dokumentationspflichtigen Test-
regimes gezwungen, während Un-
geimpfte, Ungenesene und –
selbstverständlich – ungetestete Patien-
ten ohne Maske in die Praxis kommen
und fragen, ob man allen Ernstes glaube,
Corona gäbe es wirklich. Wo bleibt
eigentlich der Schutz des Praxispersonals
vor diesen Menschen? 

Heidi Kastner, eine Fachärztin für Psychia-
trie und Neurologie, gab in der SZ Nr. 269
ein sehr interessantes und lesenswertes
Interview, in dem es auch um den Kon-
text von Dummheit und Impfbereitschaft
sowie Politik ging. Sie definierte Dumm-
heit als eine Tendenz, Fakten zu ignorie-
ren, um im Sinne des kurzfristigen,
unmittelbaren und scheinbaren Vorteils
langfristige negative Folgen für sich und
andere zu ignorieren. Zentrales Merkmal
dummer Menschen sei, dass sie aus-
schließlich die eigene Position priorisieren
und alles andere ignorieren. Vor diesem
Hintergrund wird es mir Angst und Ban-
ge, wenn Politiker aller Couleur nun allen
Ernstes mit dem Hinweis vom Thema all-
gemeine Impfpflicht ablenken, dass dies,
also die Immunisierung aller, doch aktuell
gar nichts gegen die hohe Inzidenz der
4. Welle bringe. Nun müsse doch 
erstmal 3G, 2G und dann vielleicht noch
0,5G++ seine Wirkung entfalten. Kurz-
fristig und langfristig, dumm und klug.
Erschreckend.  

Ja, die Pandemie greift um sich, und ja,
es trifft auch Geimpfte. Doch wenn
der Staat es weiter versäumt, diejenigen
zu schützen, die ihre persönliche und
gesellschaftliche Schuldigkeit getan
haben, wird aus dem individuellen 
Schaden ein soziologischer Totalschaden.
Ich spüre täglich zunehmend in Ge-
sprächen mit meinen Patienten, wie sich
jene Spaltung vertieft, vor der alle war-
nen und die doch nur über ein konse-
quentes staatliches Handeln zu verhin-
dern wäre. 

Gleichwohl eine Spaltung ja zwei, in etwa
gleich große Teile voraussetzt. Was hier
indessen vonstatten läuft ist keine 
Spaltung, sondern vielmehr die Abspal-
tung einer Minderheit, die aus einer poli-
tisch falsch verstandenen Auffassung von
Freiheit den vorrangigen Schutz gegen-
über der großen Mehrheit genießt. Eine
andere schützenswerte Minderheit gerät
in dieser unsäglichen politischen Debatte
nebenbei gesagt immer wieder völlig 
in Vergessenheit. Unsere Kinder und
Jugendlichen, die unter dem Missmana-
gement dieser Pandemie wohl mit am
meisten gelitten haben und nun ob der
Tatenlosigkeit der letzten Monate erneut
leiden werden. 

Bei all dem erscheinen standespolitische
Kapriolen, wie die scheinbar gleichgültig
hingenommene pauschale 1%-Bestra-
fung unseres Berufsstandes wegen der
dilettantischen IT-Anbindung eher un-
bedeutend. Doch es heißt ja so schön,
das Leben geht weiter. Und wenn die
4. Welle irgendwann wieder abebben
sollte, stehen auch für uns Zahnärztinnen
und Zahnärzte Wahlen vor der Tür. 

Die letzten zwei Jahre haben uns auch
das gelehrt: Politik braucht kompetente
Beratung. In einem mit evidenzbasierter
Wissenschaft so gesegneten Land wäre
zu erwarten gewesen, dass diese schlim-
me Entwicklung allein durch die Demut
der Politiker vor der Unversehrtheit der
Bürgerinnen und Bürger verhindert wird.
Einfaches Zuhören und konsequentes
Handeln hätten mitunter gereicht. Nun
stapeln sich die Toten im Keller dieses
Elfenbeinturms.

Für unseren Berufsstand bedeutet dies,
dass auch die Standespolitik einer Revi-
sion bedarf. Das System zweier sich in
leidenschaftlicher Feindschaft gegenüber
stehenden Lager hat ausgedient. Die
Aufgaben, die vor uns stehen, und die
damit verbundene Verantwortung sind
zu groß, als dass wir uns eine standespo-
litische Zerfaserung auf Dauer leisten
könnten. Hybris und Schulterklopferei,
Ämterhäufung und Spezlwirtschaft so-
wie die latente standespolitische Selbst-
beschäftigung schaden unserem Berufs-
stand. Dabei bedarf es mehr denn je einer
starken und präsenten Lobby, denn
neben Corona und der Digitalisierung
wartet die Bürgerversicherung als ein-
schneidende Aufgabe am Horizont. Da
bedarf es einer strukturierten, wohl-
durchdachten und vorausschauenden

Vorgehensweise, welche die Kompetenz
und Geschlossenheit aller Standespoliti-
ker erfordert. Wir sehen gegenwärtig,
wo es hinführt, wenn man beseelt ist
vom Glauben, nur man selbst wisse es
besser. 

Es gilt, dass alle Verantwortlichen sich
selber fragen, ob die nötige Offenheit
und Unvoreingenommenheit für eine
Neuausrichtung gegeben sind, damit
Parteipolitik sich endlich zu Standespoli-
tik verändern kann. Ich würde es mir im
Sinne einer sicheren und florierenden
Zukunft unseres so schönen Berufsstan-
des wünschen.

Viel Glück für die nächste Zeit. Bleibt alle
gesund.

Herzlich und mit kollegialen Grüßen

Ihr/Euer Zsolt Zrinyi 
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Gemäß der Meldeordnung der BLZK,
möchten wir Sie auf diesem Weg
erneut und eindringlich auf die Mel-
depflicht des jeweiligen Mitgliedes
hinweisen.

Nachdem dies in der Vergan-
genheit und auch gegen-
wärtig nicht beachtet wird,
(Ergebnisse der Datenabfrage
der BLZK wg. eHBA) möchten
wir ergänzend darauf hinwei-
sen, dass es bei Verstößen zu
berufsrechtlichen Ahndungen
kommen kann.

Daher erneut der Hinweis 
auf die Meldepflicht 
des einzelnen Mitgliedes.
Dies ist auch in Bezug auf die Beitragsein-
stufung, Ihrer Beiträge, Zustellung von
Mitteilungen und Infopost in Ihrem Inter-
esse.

Mitteilung über Änderung
u.a. bei:
• Niederlassung, mit allen relevanten
Praxisangaben (Adresse inkl. Kon-
taktdaten)

!!! Meldepflicht im ZBV Oberbayern !!!

• Aufgabe oder Ausscheiden aus
einer Praxis/Niederlassung.

• Änderung in Ihren Praxisdaten, wie
Tel. oder Fax Nummern, auch Pra-
xisverlegungen ggf. Zweitpraxen,
Gründung eines MVZ.

• Sonstige vorübergehende (Eltern-
zeit, ohne Tätigkeit o.ä.) oder dauer-
hafte Aufgabe der Berufsausübung,
Zulassung beendet, Ruhestand.

• Aufnahme einer Tätigkeit (Assis-
tenten, Angestellte, Vertreter etc.)

• Arbeitsplatzwechsel (neuer Arbeit-
geber, wenn auch gleicher Status)
Assistenten, angestellte Zahnärzte,
Vertreter usw.

• Änderung des Hauptwohnsitzes
(gilt auch für Mitglieder mit eigener
Praxis), bitte auch mit aktuellen
Angaben zu einer digitalen Erreich-
barkeit (E-Mail) und/oder gerne
auch Handynummer.

• Änderungen des Nachnamens,
Kopie z.B. der Heiratsurkunde.

• Bei Erwerb einer Promotion oder
MSc Grad, bitte eine beglaubigte
Kopie zusenden.

• Bei Erwerb einer Gebietsbezeich-
nung, diese bitte in Kopie zusenden.

• Bei Änderung Ihrer Bankdaten bzw.
Einzugsermächtigung haben wir
für Sie SEPA Vordrucke im ZBV
bereitliegen.

• Bestehen von Berufshaftpflichtver-
sicherungsschutz durch eigenen
oder Einschluss in fremden Versi-
cherungsvertrag, sofern zahnärzt-
lich tätig.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung, gerne per
Telefon, Fax oder E-Mail.

Claudia Mehrtens
Tel:  089 – 79 35 58 8-2
Fax: 089 – 81 88 87 40
E-Mail: cmehrtens@zbvobb.de
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Seminarübersicht ZBV Oberbayern für 
Zahnärzte/innen und zahnärztl. Personal
Ihre Ansprechpartnerin Frau Ruth Hindl, 
Tel. 08146-99 79 568, FAX: 08146-99 79 895, Mail: rhindl@zbvobb.de

Anmeldung mittels Anmeldeformular oder Online
Online Anmeldung: https://www.zbvobb.de/fortbildung   oder

Röntgenkurs Aktualisierung – ZAHNÄRZTE 5 Fortbildungspunkte
Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der Aktualisierung nur dann möglich ist, wenn Sie im Besitz der deutschen Fachkunde
im Strahlenschutz sind

Gebühr € 60,00 inkl. Skript, Prüfung und Zertifikat

Termine Kurs Nr. 22-100 26.01.2022 18:00 bis 20:15 Uhr München 

Kurs Nr. 22-101 30.03.2022 18:00 bis 20:15 Uhr München

Kurs Nr. 22-102 04.05.2022 18:00 bis 20:15 Uhr München

Kurs Nr. 22-103 29.06.2022 18:00 bis 20:15 Uhr München

Kurs Nr. 22-104 20.07.2022 18:00 bis 20:15 Uhr München

Röntgenkurs Aktualisierung – ZFA
ZAH/ZFA die im Röntgenbetrieb einer Praxis arbeiten, müssen ihre „Kenntnisse im Strahlenschutz” alle 5 Jahre aktualisieren

Gebühr € 50,00 inkl. Skript, Prüfung und Zertifikat

Termine Kurs Nr. 21-809 15.12.2021 16:30 bis 18:00 Uhr München ausgebucht

Kurs Nr. 22-800 11.03.2022 14:00 bis 15:30 Uhr München ausgebucht

Kurs Nr. 22-804 11.03.2022 16:00 bis 17:30 Uhr München ausgebucht

Kurs Nr. 22-801 24.06.2022 14:00 bis 15:30 Uhr München

Kurs Nr. 22-802 08.07.2022 14:00 bis 15:30 Uhr München

Kurs Nr. 22-803 29.07.2022 14:00 bis 15:30 Uhr München

Winterfortbildung am Spitzingsee 2022 9 Fortbildungspunkte
„Das Grazer Konzept der Implantat Prothetik“
Univ. Prof. Dr. Martin Lorenzoni und Zahntechnikermeister Rudolf Hrdina

Gebühr € 450,00 inkl. Verpflegung

Termine Fortb. Nr. WiFo07-ZÄ 22.01.2022 09:00 bis 19:00 Uhr 
23.01.2022 09:00 bis 12:30 Uhr 

ZMP Aufstiegsfortbildung 2022 – 2023 in München
Gebühr € 3.250,00 inkl. Skripte, zzgl. BLZK Prüfungsgebühr

Termin Kurs Nr.  424-1 vom 09.11.2022 bis 30.07.2023 München

Unterlagen bitte anfordern bei: Ruth Hindl, Grafrather Straße 8, 82287 Jesenwang

Tel: 08146-997 95 68, Fax: 08146-997 98 95, rhindl@zbvobb.de

Winterfortbildung am Spitzingsee f. Zahnmedizinische Fachangestellte
„Mukositis- und Periimplantitis in der Dentalhygiene“
DH Yvonne Gebhardt-Panzer

Gebühr € 190,00 inkl. Verpflegung

Termine Fortb. Nr. WiFo07-ZFA 22.01.2022 09:00 bis 17:00 Uhr 
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Seminarübersicht ZBV Oberbayern
für Auszubildende
Ihre Ansprechpartnerin Frau Ruth Hindl, 
Tel. 08146-99 79 568, FAX: 08146-99 79 895, Mail: rhindl@zbvobb.de
Anmeldung mittels Anmeldeformular oder Online
Online Anmeldung: https://www.zbvobb.de/fortbildung/cat/azubi  oder

Fit für die praktische Prüfung Vorbereitung zur Abschlussprüfung
Gebühr € 90,00 inkl. Skript, Verpflegung, Zertifikat

Termin  Kurs Nr. 9103 06.05.2022 13:30 bis 20:00 Uhr München

Bema/GOZ-Übungen für Auszubildende und als Prüfungsvorbereitung
Gebühr € 95,00 inkl. Skript, Verpflegung, Zertifikat

Termin Kurs Nr. 2125 25.03.2022 09:30 bis 17:00 Uhr München 

Check Up: Fit für die Abschlussprüfung Vorbereitung zur Abschlussprüfung
Gebühr € 90,00 inkl. Skript, Verpflegung, Zertifikat

Termin  Kurs Nr. 9095 12.01.2022 13:30 bis 20:00 Uhr Online-Übertragung

Fit für die Zwischenprüfung
Gebühr € 90,00 inkl. Skript, Verpflegung, Zertifikat

Termine Kurs Nr. 9096 09.03.2022 13:30 bis 20:00 Uhr München

Kurs Nr. 9097 12.03.2022 09:00 bis 17:00 Uhr Rosenheim 

Zahnersatz Kompakt Teil 1 und Teil 2   Vorbereitung zur Abschlussprüfung
Gebühr je € 90,00 inkl. Skript, Verpflegung, Zertifikat

Termin Teil 1 Kurs Nr. 9098 27.04.2022 13:30 bis 20:00 Uhr München
Kurs Nr. 9099 30.04.2022 09:00 bis 17:00 Uhr Rosenheim

Termin Teil 2 Kurs Nr. 9100 11.05.2022 13:30 bis 20:00 Uhr München
Kurs Nr. 9102 07.05.2022 09:00 bis 17:00 Uhr Rosenheim

Check Up: Fit für die Abschlussprüfung Vorbereitung zur Abschlussprüfung
Gebühr € 90,00 inkl. Skript, Verpflegung, Zertifikat

Termin  Kurs Nr. 9104 13.05.2022 13:30 bis 20:00 Uhr München
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Diese praxisnahe Kursreihe vermit-
telt Ihnen neben den rechtlichen
Grundlagen der Ausbildung wich-

tige Kenntnisse zu Ihrer Stellung und Rol-
le als Ausbilder. Sie zeigt auf, wie Sie Aus-
bildung richtig gestalten und liefert Ihnen
praktische Tipps und Motivationshilfen
für einen erfolgreichen Ausbildungsall-
tag. Wir arbeiten gemeinsam an den von
Ihnen gestellten Fragen und besprechen
Problemlösungen.

Die Kursreihe schließt mit dem Quali-
tätszertifikat des ZBV Oberbayern
„Qualifizierte Ausbildungspraxis“ ab,
mit dem Sie sich in der Außendarstellung
Ihrer Praxis positionieren können.

Termine:
Samstag, 26.03.2022, 14.05.2022,
25.06.2022, 16.07.202 
von 09:00 bis 17:00 Uhr

Kursgebühr:
je Modul € 280,00, 
bei Buchung aller 4 Module € 1.000,00

Kursort:
ZBV Oberbayern, 
Messerschmittstraße 7, 80992 München

Fortbildungspunkte nach je Modul 8
Punkte

Zielgruppe:
Zahnärzte, Ausbildendes Fachpersonal

Teilnehmerzahl begrenzt

Referentin:
Dr. Brunhilde Drew 

Detaillierte Informationen zu den einzel-
nen Modulen werden wir im Februarheft
2022 veröffentlichen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
Frau Ruth Hindl, 
Telefon: 08146 9979568, 
Mail: rhindl@zvbobb.de

Dr. Brunhilde Drew

VORANKÜNDIGUNG

Kursreihe mit Qualitätszertifikat
„Qualifizierte Ausbildungspraxis – 
ZBV Oberbayern“
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Kompendium AZUBI
gemäß des Qualitätsstandards des ZBV Oberbayern

Abrechnung – welche Antwort ist richtig?

Der Inhalt unserer Reihe „Nachgefragt” richtet sich an unser zahnärztliches Personal 
und an die Auszubildenden und entspricht dem Prüfungsniveau der ZFA-Prüfung.

Aktuelle Kursangebote „Kompendium AZUBI“ unter: www.zbvoberbayern.de

Bei Milchzähnen können die Füllungen nur nach BEMA 13a/b berechnet 
werden, wenn in der gleichen Sitzung eine Kinderkrone BEMA 14 
eingesetzt wird.

Siehe Rote Abrechnungsmappe: neben BEMA 14 sind 13c(F3) und 13d(F4) 
nicht abrechenbar.

Anästhesien können bei Kassenpatienten bei langdauernden Eingriffen 
nicht erneut berechnet werden.

BEMA 40(I) und 41a/b (L1/L2) können bei langdauernden Eingriffen erneut 
berechnet werden, siehe Rote Abrechnungsmappe. Eine genaue Dokumentation 
in der Patientenakte ist notwendig. Diese Begründung ist bei der Abrechnung 
im Feld „KZV intern“ anzugeben, um Rückfragen zu vermeiden.

Neben der BEMA Leistung 02 (Hilfeleistung bei Ohnmacht oder Kollaps) 
kann in der gleichen Sitzung keine Ä1 abgerechnet werden.

Die BEMA Leistung 02 (Ohn) schließt in ihrer Abrechnungsbestimmung den 
Ansatz der Leistung Ä1 in der gleichen Sitzung aus (vergl. Rote Abrechnungsmappe) 

Im Zusammenhang mit der Leistung GOZ 2180 kann die GOZ 2197 
abgerechnet werden. 

Die Leistung nach der Nummer 2195 ist neben der Leistung nach der 
Nummer 2180 berechnungsfähig.  (GOZ Kommentar BZÄK)      

Die Leistung BEMA Ä1 kann als alleinige Leistung immer abgerechnet werden.

Ä1 kann als alleinige Leistung immer abgerechnet werden.

Diese Fragen müssten Auszubildende (2. und 3. Ausbildungsjahr) ohne Hilfsmittel beantworten können!

Richtig oder falsch? RICHTIG FALSCH

X

X

X

X

X
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Der aktuelle ZMP-Kurs 2021/22 hat 
Ende Oktober begonnen.

Mittwoch, 27.10.2021, 9 Uhr:
22 Damen, hochmotiviert, mit
Biss und Elan, mit Blitzen in den

Augen, mit klaren Vorstellungen für Ihr
weiteres berufliches Leben, saßen im ZBV
Oberbayern.

Nach einer Vorstellungsrunde ging es
direkt los: Wissen aus drei Berufsschul-
jahren wurde an diesem ersten Tag wie-
derholt bzw. aufgefrischt. Uns ist es wich-
tig, für alle faire Anfangsbedingungen zu
schaffen:
Einige Damen haben erst vor zwei, drei
Jahren die Lehre abgeschlossen. Bei
anderen liegt die Lernzeit viele Jahre bzw.
Jahrzehnte zurück.

Die Coronavorgaben wurden strikt ein-
gehalten: Alle 45 Minuten wurde ge-
lüftet. Die Masken wurden getragen.
Jeder hat auf den Abstand geachtet: Jede
Dame hat einen eigenen Tisch.

Dann ging es richtig los: Viel Kopfkino.
Viel Gemaltes. 
Viele Fragen: Wer weiß noch…

In welchen Sextanten sind die Ausfüh-
rungsgänge der großen Speicheldrüsen
zu finden?

Unterschiede: Explorer, PAR-Sonde,
WHO-Sonde.

Welcher „Stoff” ist nicht kariogen: 
Saccharose oder Saccharin?

Wie sind die aktuellen Fluorid-Gehalte
von Kinder-, Junior- und Erwachsenen-
Zahnpasten?

Kariesentstehung: drei Kreise oder vier
Kreise? 

Zwischendurch gab es immer wieder
Auflockerungs- bzw. Aufwärmübungen.
Acht volle Stunden zu sitzen, sind wir alle
aus der Praxis nicht gewöhnt.

Zwei Wochen später: Der nächste viertä-
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gige Theorie-Block. Sie fragen sich, wie
ein Kurstag beginnt? Hier finden Sie die
Antwort. Wir starten ganz klassisch, 
pädagogisch! In der Früh gibt es täglich
die „Morgen-Andacht” = Wieder-
holungsfragen vom Vortag. 30 Fragen –
20 Minuten Zeit. Jede Kursteilnehmerin
kann in Ruhe sich so überprüfen, inwie-
weit das neue Wissen verstanden ist. 

Dann 40 Minuten offene Diskussion und
Fragestellung, um Offenes bzw. Unver-
ständliches zu klären.

Danach gibt es konzentriert den näch-
sten neuen Stoff in guter aufgewärmter –
auf das Hirn bezogen – Atmosphäre: teils
in Frontunterricht, teils über Murmel-
gespräche, Diskussionen und kleinen
Gruppenarbeiten.

Und – nebenher für das „Geburtstags-
kind”: ein Ständchen von allen und
Schokoladen- und Blumenschmuck am
Platz.

? Interesse für den nächsten Kurs. Wir
freuen uns auf Sie.

Bitte rufen Sie Frau Ruth Hindl an.
Danke.

Fon 08146 9979568
rhindl@zbvobb.de

Ulrike Wiedenmann 
+ Annette Schmidt
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Berufsbegleitende Aufstiegsfortbildung im Bausteinsystem des Zahnärztlichen Bezirksverbandes
Oberbayern

Terminübersicht: (Änderungen vorbehalten)

Kursgebühren: EUR 3.250,00 inkl. Verpflegung, zuzüglich Prüfungsgebühren der BLZK
Die Prüfungsgebühr bei der BLZL beträgt EUR 460,00 und wird von der BLZK separat in Rechnung gestellt!!

Fortbildung ZMP  – München
Zahnmedizinische/r Prophylaxeassistent/in 2022/2023

Änderungen vorbehalten.
Kursort: München, ZBV Oberbayern, Messerschmittstraße 7, 80992 München 
Kursbegleitend wird ein Testatheft geführt, Sie werden darüber noch genauer informiert.

Referenten Datum Unterrichtszeiten Voraussichtliche
Prüfungstermine
der BLZK

U. Wiedenmann, DH 09.11.2022 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
A. Schmidt, StR

Dr. T. Killian, ZÄ 10.11.2022 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

A. Schmidt, StR 11.11.2022 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Dr. Kempf, Ärztin 12.11.2022 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

U. Wiedenmann, DH 23.11.2022 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

A. Schmidt, StR 24.11.2022 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

U. Wiedenmann, DH 25.11.2022 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Dr. T. Killian, ZÄ 26.11.2022 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

A. Schmidt, StR 08.12.2022 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Dr. Kempf, Ärztin 09.12.2022 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

U. Wiedenmann, DH 10.12.2022 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

A. Schmidt, StR 18.01.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

A. Schmidt, StR 19.01.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

U. Wiedenmann, DH 20.01.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr Schriftliche Prüfung:

U. Wiedenmann, DH; Dr. Klotz, ZA 21.01.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr 07.09.2023

U. Wiedenmann, DH 07.02.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr (Anmeldeschluss: 30.07.2023)

K. Wahle, DH, (Gruppeneinteilung)

K. Wahle, DH, 01.03.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr Praktische Prüfung:

U. Wiedenmann, DH; K. Wahle, DH 02.03.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr 11.09. – 23.09.2023

U. Wiedenmann, DH; K. Wahle, DH 03.03. – 04.03.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr (Anmeldeschluss:30.07.2023)
(Gruppeneinteilung)

U. Wiedenmann, DH 19.04.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

K. Wahle, DH, 20.04.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

K. Wahle, DH, 21.04.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

K. Wahle, DH, 22.04.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

K. Wahle, DH; U. Wiedenmann, DH 25.06. – 01.07.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

U. Wiedenmann, DH 19.07.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

U. Wiedenmann, DH 29.07. – 30.07.2023 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

K. Wahle, DH, Übungstage
(Gruppeneinteilung)

Meisterbonus EUR 2.000,00
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Anmeldung zur Aufstiegsfortbildung
ZMP 2022/2023
Name: Vorname:

Geburtsdatum: Geburtsort:

Anschrift privat:

Telefon privat: E-Mail privat:

Name Praxis (AG):

Anschrift Praxis:

Telefon Praxis:

Anmeldeunterlagen liegen bei: 
• Bescheinigung über eine mind. 1-jährige Berufserfahrung
(Datenangabe erforderlich!)

• Nachweis einer erfolgreich abgelegten Abschlussprüfung (vor
einer Zahnärztekammer) zur Zahnmedizinischen Fachangestellten
oder eines gleichwertigen, abgeschlossenen, beruflichen Ausbil-
dungsgangs (Feststellung obliegt der BLZK)

• Nachweis eines absolvierten Kurses über Maßnahmen in 
medizinischen Notfällen (mind. 9 Unterrichtsstunden, nicht älter
als 2 Jahre).
Die Kursanbieter müssen durch den Unfallversicherungsträger
ermächtigte Stellen sein. Eine Liste dieser ermächtigten Stellen
finden Sie unter folgendem Link:
https://www.bg-qseh.de/ExtraEH/erstview.nsf/ShowErst?openform

• Nachweis der erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz i. S. d. § 18 a Abs. 3 RöV

Es gelten die Allgemeinen Geschäfstbedingungen für Seminare des ZBV Oberbayern.

Sepa-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) für Zahlungsempfänger (ZBV Oberbayern)
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtende/n Kursgebühren für die Aufstiegsfortbildung zur ZMP der Teilnehmer(in):

in Höhe von 3.250,00 € zum Fälligkeitstag laut Rechnung des jeweiligen Bausteines, zu Lasten meines/unseres Kontos:

Konto-Nr. BLZ: Bank:

BIC IBAN
durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ZBV Oberbayern auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Name u. Anschrift des Kontoinhabers (ggf. Praxisstempel) Datum, Unterschrift

Verbindliche und schriftliche Anmeldung per Einzugsermächtigung über die Kursgebühren an:
Verwaltung der Fortbildungen des Zahnärztlichen Bezirksverbandes Oberbayern
Ruth Hindl, Grafrather Straße 8, 82287 Jesenwang, Tel. 0 81 46-9 97 95 68, Fax 0 8146 -9 97 98 95, rhindl@zbvobb.de

Praxisstempel:

Gläubiger-ID DE07ZZZ00000519084. Mandantsreferenz: Erhalt mit der Ankündigung zum Sepa-Einzug (Pre-Notification)
Es gelten die Allgemeinen Geschäfstbedingungen (AGB) des ZBV Oberbayern.
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Eine echte Perle am Pazifik
Seattle soll die lebenswerteste Stadt der Vereinigten Staaten von Amerika
sein

Als man noch weitgehend unbe-
schwert durch die Welt reisen
konnte, hat mich immer wieder

Nordamerika angezogen. Großartige
Landschaften, liberale aufgeschlossene
hilfsbereite Menschen. Grandiose Städte
wie Boston, New York, Philadelphia im
Nordosten. Allerdings heißt es von
Insidern, Seattle im Westen sei die schön-
ste Stadt, die lebenswerteste. Das wollte
ich genau wissen.

Wer mit dem Flieger in Seattle landet,
fühlt sich erstmal so verloren im Flugha-
fen-Gedränge – ganz wie in Frankfurt,
London oder Paris. Doch schnell orien-
tiert man sich, schnappt sich das Gepäck
und erreicht mit der Stadtbahn in Kürze
das Zentrum der Stadt. Seattle hat – wie

Sidney, Vancouver oder Kapstadt – so
einen ganz besonderen Bonus: Die Stadt
liegt am Meer – genauer gesagt, auf
einer Landenge zwischen dem Puget
Sound, einer Meeresbucht, und dem
Lake Washington. Der Lake Washington
ist der zweitgrößte natürliche See des
gleichnamigen Bundesstaates. Und die-
ser Lage verdankt Seattle eine besondere
maritime Atmosphäre.

Die gefiel vor Jahrtausenden auch den
indianischen Ureinwohnern der Gegend,
den  Duwamish und den Suquamish, die
hier gut leben konnten. Erste Europäer
landeten Ende des 18. Jahrhunderts an
und fanden ein kleines Paradies vor, unter
anderem ein Eldorado für Pelztierjäger.
Die Indianer nahmen die Ankömmlinge

zunächst freundlich auf. Sie konnten ja
nicht wissen, dass die Europäer neben
bunten Perlen auch verheerende Seu-
chen mitbrachten, an denen die meisten
der Indianer starben. 

Trotzdem blieb ihnen der Häuptling lange
wohl gesonnen, und so gaben die neuen
Siedler der im Jahre 1869 gegründeten
Stadt seinen Namen: Seattle. Vor allem
der Stadtteil Pioneer Square erzählt auch
heute noch von der Vergangenheit. Die
ersten Siedler haben hier ebenso ihre
Spuren hinterlassen wie die Männer, die
zu Zeiten des Goldrausches von Seattle
aus nach Alaska aufgebrochen sind. Im
„Klondike Gold Rush National Historic
Park“ kann man ihrer Zeit und ihren Hoff-
nungen nachspüren.

Blick von der Space Needle auf Seattle, den Pazifik und, am Horizont, den schneebedeckten Mount Rainer.
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In der heute mehr als 200 Quadratkilo-
meter großen Stadt finden die aktuell
rund 770 000 Bewohner und ihre Besu-
cher erholsame Zeiten in zahlreichen
Grünanlagen und Parks oder in den
immergrünen Wäldern und den nahen
Bergen. Nur wenige Autostunden von
der Stadt entfernt, erhebt sich der 4392
Meter hohe Mount Rainer, der höchste
Berg Washingtons. Sein schneebedeckter
Gipfel ist von Seattle bei guter Sicht am
Horizont auszumachen. Die Stadt und
ihre Umgebung sind tatsächlich so reiz-
voll, dass sich ein Urlaub hier unbedingt
lohnt: Seattle bietet eine perfekte Sym-
biose aus Urbanität und Natur.

Seattle ist verhältnismäßig jung und zählt
in den USA zu den Städten, die am rasan-
testen wachsen. Schon 1914 wurde mit
dem 159 Meter hohen Smith Tower das
höchste Gebäude westlich des Mississippi
eingeweiht – der erste Wolkenkratzer.
Heute wird die Skyline der Stadt maßgeb-
lich von ihrem wohl bekanntesten Wahr-
zeichen geprägt – der Space Needle. Der
184 Meter hohe Turm wurde anlässlich der

Weltausstellung 1962 eröffnet. Von seiner
Spitze aus lässt sich die gesamte Stadt aus
atemberaubender Perspektive erleben.

Dank der ausgezeichneten Lage, der
facettenreichen Kultur- und Sportange-
bote und der damit verbundenen hohen
Wohnqualität hat sich die Stadt – hoch im
Norden, an der Grenze zu Kanada – zu
einem kulturellen, wirtschaftlichen und
wissenschaftlichen Zentrum entwickelt,
einem Hotspot für die Wissenschafts-
und Hightech-Industrie. Seattle ist die
Wiege globaler Giganten wie Starbucks,
Amazon, Boeing und Microsoft. 

Es ist verblüffend, wie klein diese Unter-
nehmen einmal angefangen haben:
Amazon beispielsweise hat sein Gründer
Jeff Bezos anfangs aus seiner Garage her-
aus betrieben. Den heute weltweit
bekannten Onlineversandhandel hat er
1994 gegründet. 2015 eröffnete er hier
den bislang einzigen Amazon-Buchla-
den. Starbucks begann 1971 als ein klei-
ner Laden in Seattle, der geröstete Kaf-
feebohnen verkaufte. Erst ab 1986
wurde auch gebrühter Kaffee verkauft.

Seither ist jede neue Kaffeekreation von
den Barista in Seattle entwickelt worden.
Doch nicht nur die Großen sind hier sess-
haft – in der Heimat der Rockstars Jimi
Hendrix und Kurt Cobain gibt es auch
ungezählte kleine Marken und Händler
aus aller Welt.

Apropos Händler: Durch die Lage am
Pazifik ist Seattle seit jeher eine Stadt der
Fischerei und des Handels. Der Pike Place
Market, 1907 eröffnet, liegt direkt an der
Küste, und von dort bietet sich ein toller
Blick auf die Elliott Bay Waterfront. Es ist
der älteste durchgängig geöffnete Markt
der USA, auf einer Fläche von 36 000
Quadratmetern. Hunderte Händler prei-
sen hier lautstark ihre Waren an, und an
jeder Ecke wird musiziert. 

Es werden kulinarische Köstlichkeiten jeder
Art angeboten, und es gibt hier die lecker-
sten Früchte und die schönsten Blumen
der Stadt zu kaufen. Und ja: Es wird auch
original Thüringer Bratwurst angeboten!
Ein richtiges Vergnügen ist es, gerade den
Fischhändlern zuzusehen. Ab und zu prä-
sentieren sie zum Gaudi der Kunden ihre

Die Space Needle – Wahrzeichen von Seattle. In der quirligen Gegend um den Pioneer Square.
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Waren, indem sie sich gegenseitig so riesi-
ge Lachse  zuwerfen, dass man aus dem
Staunen nicht mehr rauskommt.

Nicht weit von hier kann man in eine
restaurierte australische Straßenbahn ein-
steigen und sich fast bis zum Pioneer
Square befördern lassen, dem Herz von
Seattle. Von hartnäckigen Bewohnern vor
dem drohenden Abbruch bewahrt, ist die
Gegend um den Pioneer Square heute ein
lebendiges Künstlerquartier. Kunst prägt
aber viele Ecken der Stadt. Beispielsweise
im Chihuly Garden and Glass Museum,
direkt neben der Space Needle. Das ist
eine Ausstellungshalle mit acht Galerien,
die farben- und fantasievolle Glaskunst-
werke und schillernde Lichtinstallationen
des Künstlers Dale Chihuly zeigen. 

Und wer nun genug erlebt, gesehen, aus-
probiert hat, fährt vielleicht einfach mal
an die Küste, relaxt am Strand, nimmt
sich ein Paddelboot und schaut auf die
Skyline von Seattle – und lässt das Flair
dieser großartigen Stadt auf sich wirken.

Eva-Maria Becker

Riesiges Angebot an Meeresgetier auf dem Pike Place Market.

Hafenviertel mit einer der Landungsbrücken.
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